
Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

Zur Legalisierung von Cannabis
Posted on 1. September 2010 by Klaus F. Röhl

Drei Dinge kamen zusammen und sind Anlass für diese Stellungnahme:
1. Es gibt interessante neue Literatur zur Geschichte der Prohibition in den USA.
[1]Mark Lawrence Schrad, The Political Power of Bad Ideas. Networks, Institutions,
and the Global Prohibition Wave, Oxford 2010. Das in diesem Zusammenhang
wichtige Kapitel findet man auch unter dem … Continue reading
2. Der neue von der SPD gestellte Justizminister in Düsseldorf, Kuschaty, will die
Toleranzgrenze für den straffreien Besitz von Haschisch und Marihuana auf zehn
Gramm anheben.
3. Eine freundlicher Mitmensch hatte mir zum Geburtstag ein Jahresabonnement
des Wirtschaftsmagazins »brand eins« geschenkt (das ich sonst kaum zur Kenntnis
genommen hätte). Dort findet sich im Septemberheft (S. 12 f.) ein Artikel von
Harald Willenbrock mit dem Titel »Weshalb ist Alkohol hierzulande erlaubt,
Haschisch jedoch verboten?« Darin stellt Willenbrock die schädlichen Wirkungen
von Alkohol-, Nikotin- und Cannabiskonsum gegenüber, erwähnt die Kosten des
aussichtslosen Kampfes zur Durchsetzung des Cannabisverbots und verweist auf
Bestrebungen zur Liberalisierung in Kalifornien und Dänemark.
In der »Rechtssoziologie« von 1987 hatte ich an Hand der damals verfügbaren
Literatur über das Scheitern der Prohibition in den USA berichtet (S. 253 f.). Der
Abschnitt beginnt:

Ein Lehrstück für die Grenzen des Rechts bei der unmittelbaren Einwirkung auf
individuelles Verhalten bildet die Geschichte der Prohibition in den USA
zwischen 1920 und 1932.

Als »Lehre« hatte ich damals zwei Dinge im Auge, nämlich erstens das Phänomen,
dass Lebensbereiche wie der Umgang mit Alkohol und Rauschmitteln dem Modell
rationalen Verhaltens im Sinne von rational choice weniger zugänglich sind als
andere, und zweitens, dass die Verbotspolitik ihrerseits nicht als rational im Sinne
instrumentellen Handelns gelten darf, sondern den symbolischen Ausdruck
moralischer Überzeugungen bildet. Heute ist es an der Zeit, auch die politisch
praktische Lehre zu ziehen, die ich damals nicht gewagt habe. Sie kann nur lauten,
dass weiche Drogen legalisiert werden sollten.
Drogen schaden der Gesundheit und sind allein in Deutschland jährlich für über
200.000 Menschen tödlich. Sie sind mindestens deshalb auch wirtschaftlich
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schädlich, und sie sind sozial bedenklich, weil sie Lebensläufe und soziale
Beziehungen zerstören können. Es gibt auf den ersten Blick also allen Grund,
Drogen zu verbieten, wie es in Deutschland durch das Betäubungsmittelgesetz
geschieht. Es gibt aber drei prinzipielle Probleme. Das erste ist die
Ungleichbehandlung verschiedener Drogen, das zweite die Nebenwirkungen des
rechtlichen Verbots und vor allem der Strafverfolgung. Das dritte Problem liegt auf
der normativen Ebene: Wieweit darf der Staat die Individuen vor Selbstschädigung
schützen? Wieweit muss er mit Rücksicht auf Drittinteressen eingreifen?
Die Ungleichbehandlung wird deutlich, wenn man die schädlichen Wirkungen der
verschiedenen Drogen nebeneinander stellt. Verboten sind in Deutschland (und in
den meisten anderen Ländern) Opiate und Heroin, Amphetamine, Kokain und
Haschisch/Marihuana. Erlaubt dagegen sind Alkohol und Nikotin. Die wichtigsten
Vergleichskandidaten sind Cannabis einerseits sowie Alkohol und Nikotin
andererseits.
Man darf die Cannabiswirkungen nicht verharmlosen. Willenbrock verweist dazu auf
eine Metastudie der australischen Wissenschaftler Wayne Hall und Louisa
Degenhardt aus dem Jahr 2009 [2]Adverse Health Effects of Non Medical Cannabis
Use, The Lancet 374, 2009, 1383-1391.. Die individuellen Wirkungen sind anders,
aber sicher nicht leichter als die von Alkohol und Nikotin. Ich zitiere aus einer
Zusammenfassung des genannten Artikels:

Die wahrscheinlichsten unerwünschten Folgen des Cannabiskonsums
sind ein Abhängigkeitssyndrom, ein erhöhtes Risiko für
Verkehrsunfälle, gestörte Atemwegsfunktionen,
Herzkreislauferkrankungen und nachteilige Effekte des regelmäßigen
Konsums auf die psychosoziale Entwicklung der Heranwachsenden
und die psychische Gesundheit.

Etwa neun Prozent der Personen, die jemals Cannabis konsumiert haben,
sollen davon abhängig werden. Auch psychotische Störungen werden
beobachtet. Wichtiger aber scheint mir: Die kumulativen Wirkungen von
Cannabis sind um die Größenordnung zehn niedriger als die von Alkohol und
Nikotin. Immerhin scheint das individuelle Risiko bei regelmäßigem
Cannabiskonsum doch größer zu sein als bei Alkohol. Ich zitiere noch einmal
aus derselben Quelle:

http://www.wissenschaft-online.de/artikel/1011140
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Die Autoren stellen fest, dass die Belastung der öffentlichen Gesundheit
durch Cannabiskonsum im Vergleich zu Alkohol, Tabak und anderen
illegalen Drogen noch relativ gering sei. Eine kürzlich erfolgte australische
Studie schätzte, dass der Cannabiskonsum nur zu 0,2 Prozent zur
Gesamtbelastung durch Krankheiten beitrage, und dass in einem Land, in
dem höchste Cannabiskonsum-Raten verzeichnet werden. Cannabis wird
für zehn Prozent der Belastungen verantwortlich gemacht, die durch alle
illegalen Drogen entstehen (darunter Heroin, Kokain und Amphetamine).
Außerdem werden zehn Prozent der Krankheitsbelastungen durch Alkohol
(2,3 Prozent), jedoch nur 2,5 Prozent der Belastungen durch Tabak (7,8
Prozent) dem Cannabis angelastet.

Alkoholgenuss, so zitiert Willenbrock Mechthild Dyckmans, die Drogenbeauftragte
der Bundesregierung, gehöre nun einmal zur Kultur und sei »aus unserem
gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken«, die Freigabe von Cannabis sei
dagegen für die Bundesregierung tabu. Willenbrock kommt zu dem Schluss:

»Man muss kein Quartalskiffer sein [3]Ich habe es nie probiert., um die
Kriminalisierung von Cannabis für kontraproduktiv, kostspielig und verlogen zu
halten.«

Dagegen finde ich keine Argumente, sondern nur die Erklärung, dass hier nach wie
vor im Hintergrund ein Wertkonflikt ausgetragen wird, bei dem Cannabis nur als
Symbol für eine bestimmte Weltsicht steht. [4]Ich wäre allerdings sehr vorsichtig,
diese Argumentation auf die sog. Harten Drogen zu übertragen. Hier passt noch
weitgehend die alte Schablone von links und rechts. Symbol des Symbols ist hier
der frühere Richter und heutige Bundestagsabgeordnete der Linken Wolfgang
Nešković, der als Vorsitzender Richter am Landgericht Lübeck 1992 dem
Bundesverfassungsgericht die Frage vorlegte, ob die Kriminalisierung des Besitzes
von Cannabisprodukten im Hinblick auf die Legalität des viel gefährlicheren
Alkohols nicht gegen den Gleichheitssatz verstoße. Der Vorlagebeschluss hat
damals die Gefährlichkeit von Cannabis aus heutiger Sicht verharmlost. Und
dennoch bleibt der Vergleich mit dem Alkohol triftig. Das Bundesverfassungsgericht
hat in seinem Cannabis-Beschluss (E 90, 145) letztlich einen Verfassungsverstoß
verneint, weil die Möglichkeit bestehe, in Bagatellfällen durch das Absehen von
Strafe (§ 29 Abs. 5 BtMG) oder Strafverfolgung (§§ 153 ff StPO, § 31a BtMG) dem
Verdikt der Unverhältnismäßigkeit auszuweichen. Es erscheint wenig aussichtsreich,
erneut verfassungsrechtlich gegen die Kriminalisierung von Cannabis zu

http://www.cannabislegal.de/studien/lg_luebeck.htm
http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintVersion&Name=bv090145
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argumentieren.
Warum hat sich das Cannabisverbot nicht von selbst erledigt wie einst die
Alkoholprohibition? Immerhin hatte John Kaplan 1971 von einer »New Prohibition«
gesprochen [5]John Kaplan 1971, Marihuana: The New Prohibition, New York 1971.
gesprochen, um auszudrücken, dass das Recht mit der Kriminalisierung von
Marihuana wieder auf dem zur Erfolglosigkeit verurteilten Weg sei, ein Verhalten,
dessen Schädlichkeit nicht klar erwiesen sei und das von weiten Kreisen der
Bevölkerung gebilligt oder gar praktiziert werde, aus moralischen Gründen zu
verbieten. Der Grund liegt wohl darin, dass bei der Zahl der Cannabiskonsumenten
die kritische Masse nicht erreicht wird. Die Zahl der Alkoholkonsumenten und damit
Interessenten liegt mindestens um den Faktor 30 höher. [6] Zahlen im Drogen- und
Suchtbericht der Bundesregierung 2009. Denkbar wäre das ja, dass man die
Wirtschaft ankurbeln möchte, indem man die Nachfrage nach
Gesundheitsdienstleistungen erhöht. Ich halte die Politik aber nicht für so zynisch
ist, dass sie den volkwirtschaftlichen Schaden des Alkoholkonsums, der vor allem
aus Gesundheitskosten und Arbeitsausfall resultiert und der in der Größenordnung
von 20 Milliarden zu suchen ist, gegen die wirtschaftliche Bedeutung der
Spirituosenindustrie aufrechnet.
Es geschehen manchmal Zeichen und Wunder. Wer hätte vor zwanzig Jahren
gedacht, dass es gelingen würde, das Rauchen in der Öffentlichkeit soweit
zurückzudrängen? Mit dem Bundesverfassungsgericht würde ich das »Recht auf
Rausch« verneinen. Umgekehrt wäre es illiberaler Paternalismus, Alkohol und
Nikotin von Staats wegen zu verbieten. Aber eine Prävention gegen Alkohol- ebenso
wie gegen Nikotinmissbrauch ist nicht nur unbedenklich, sondern angezeigt. Es
sieht so aus, als ob nun auch der Alkohol in die Defensive gerät. Vielleicht lesen wir
bald auf jeder Flasche »Alkohol schadet der Gesundheit! Alkohol kann tödlich sein.«
Da wäre es doch naheliegend, dass die Spirituosenindustrie sich für die Freigabe
von Cannabis stark macht. Dann hätte die Sache vielleicht auch im politischen
Raum eine Chance. Die Mittel für die notwendige Prävention – die auch jetzt schon
aufgewendet werden –, lassen sich aus einer Cannabissteuer erzielen. Non olet.
Nachtrag vom 26. 9. 2010: In der FamS schreibt heute Paul Nicolas Hinz einen
ganz interessanten Artikel »Trinker und Raucher kosten die Gesellschaft 60
Milliarden Euro«. [7]Der Artikel ist Online nur für Abonnenten zugänglich. Er bezieht
sich dabei auf den Hamburger Rechtsökonomen Michael Adams. Auf dessen
Homepage ist dazu nichts Aktuelles zu finden. Interessant scheint mir aber immer
noch ein älterer Aufsatz zu der Frage »Wie zerstört man den Markt für
Rauschgifte?«. Auch wenn er eigentlich die harten Drogen betrifft, wäre doch
daraus für Cannabis-Produkte zu lernen, dass Freigabe nicht völlige Freigabe

http://www.bmg.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Drogen-Sucht/Drogen_20und_20Sucht_20allgemein/Drogen-_20und_20Suchtbericht_202009,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Drogen-%20und%20Suchtbericht%202009.pdf
http://www.bmg.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Drogen-Sucht/Drogen_20und_20Sucht_20allgemein/Drogen-_20und_20Suchtbericht_202009,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Drogen-%20und%20Suchtbericht%202009.pdf
http://www.faz.net/p/Rub035D49F52EC347D5A803F3F19B49A0EA/Dx2~E96385DC3EB8E0A31579A8E9FF554D432~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/p/Rub035D49F52EC347D5A803F3F19B49A0EA/Dx2~E96385DC3EB8E0A31579A8E9FF554D432~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/bwl/rechtderwirtschaft/institut/Veroeffentlichungen/Artikel_22_Wie_zerstoert_man_den_Markt_fuer_Rauschgifte_-_sprachlich_geglaettet.pdf
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/bwl/rechtderwirtschaft/institut/Veroeffentlichungen/Artikel_22_Wie_zerstoert_man_den_Markt_fuer_Rauschgifte_-_sprachlich_geglaettet.pdf
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bedeuten kann, sondern kontrolliert nur soweit gehen sollte, dass der illegale Markt
austrocknet.
Nachtrag vom 27. 10. 2010: Rein zufällig hatte ich gerade einen älteren Artikel
von Sebastian Scheerer aufgeschlagen: The New Dutch and German Drug Laws:
Social and Political Conditions for Criminalization and Decriminalization, Law and
Society Review 12, 1978, 585-606. Ende der 1960er Jahre verbreitete sich in den
Niederlanden und etwas später auch in der Bundesrepublik der Gebrauch von
Cannabis und dann auch von Heroin, so dass von einer Rauschgiftwelle die Rede
war. Beide Länder reagierten mit einer Reform ihrer Betäubungsmittelgesetze, die
Bundesrepublik mit einer generellen Verschärfung, die Niederlande mit einer
Verschärfung nur für den organisierten Rauschgifthandel, dagegen mit einer
Milderungen der Sanktionen für bloße Konsumenten und in der Folgezeit der de
facto Duldung des Konsums. Scheerer nimmt diese Gesetzgebung als Beispiel zum
Test allgemeinerer Theorien über die Ursachen von Kriminalisierung und
Dekriminalisierung. Scheerer beschreibt, wie die Dekriminalisierung des
Drogenkonsums in den Niederlanden von politischen Machteliten gegen die
öffentliche Meinung betrieben wurde.

Criminal legislation “from above” is directed not by public opinion
but by the powerful. In legal democratic societies the powerful are
organized social groups and the bureaucratic apparatus of
government. It is their perception that determines where legislative
action is needed. When they articulate their legislative interests the
articulation alone is sufficient to create a political vacuum or a
“policy deficit”, which every government must fill with some activity
if it has not completely lost interest in remaining in power. These
groups exercise a high degree of control over the political process.
They are seldom progressive and often morally conservative. But if
public opinion is punitive and repressive, the morally conservative
masters of policy deficits are the only ones who can successfully
decriminalize. The remarkable thing is that they do so.

Das ist natürlich kein Automatismus. Es kommt immer auf die Randbedingungen an.
In Deutschland waren Polizei und vor allem Ärzteschaft gegen eine
Entkriminalisierung. Für die Niederlande verweist Scheerer auf das als Versäulung
der Gesellschaft bekannte Phänomen und die daraus folgende spezifische
Toleranzhaltung. Da hat sich anscheinend in der Zwischenzeit etwas geändert.
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Nachtrag: Die Kalifornier haben am 2. November 2010 die Proposition 19 zur
Legalisierung von Cannabis abgelehnt. Ohnehin hätte wohl Kalifornien als
Bundesstaat gar keine ausreichende Gesetzgebungskompetenz gehabt, um Anbau,
Besitz und Verbrauch von Marihuana wie beabsichtigt straffrei zu stellen. Dazu in
der heimlichen Juristenzeitung vom 2. November S. 20 der Artikel von Roland
Lindner: Mit Marihuana gegen die Haushaltskrise.
Nachtrag vom 4. 2. 2011: Die Studie »Alkoholkonsum Jugendlicher und junger
Erwachsener in Deutschland 2010« steht unter http://www.bzga.de >Forschung >
Studien/Untersuchungen > Studien zum Download bereit.
Nachtrag vom 11. 3. 2011: Nach einer neuen Pressemitteilung soll eine neue
Studie der University of New South Wales, Sydney, belegen, dass der Genuss von
Cannabis den Ausbruch psychischer Erkrankungen in den entscheidenden Jahren
der Gehirnentwicklung um bis zu 2,7 Jahren beschleunigen kann.
Nachtrag vom 19. 11. 2020: Drogen-Trip ins Krankenhaus – Ulmer Studie zeigt
starke Zunahme von Cannabis-Psychosen: Seit 2011 hat sich am
Universitätsklinikum Ulm die Zahl der Psychiatriepatienten mit Cannabis-Psychose
vervielfacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie III. Mögliche Ursache ist der hohe THC-Wert von hochpotenten
Neuzüchtungen sowie von synthetischen Cannabis-Produkten. Ein weiterer Grund
könnte die ab 2017 geltende gesetzliche Zulassung von medizinischem Cannabis
sein: Maximilian Gahr/Julia Ziller/Ferdinand Keller/Carlos Schönfeldt-Lecuona,
Increasing Proportion of Cannabinoid-Associated Psychotic Disorders: Results of a
Single-Center Analysis of Treatment Data From 2011 to 2019, Journal of Clinical
Psychopharmacology 40, 2020, 642-645.
Nachtrag vom 5. 3. 2021: Einer von zehn Konsumenten entwickelt eine
Cannabiskonsumstörung. Das ist der Tenor eines Übersichtsartikels, der soeben in
dem des britischen Wissenschafts-Magazins Nature veröffentlicht wurde (Cannabis
Use and Cannabis Use Disorder, Nat Rev Dis Primers 7, 17, 2021,
https://doi.org/10.1038/s41572-021-00256-3).

Aus der Pressemitteilung des Universitätsklinikums München, wo die Mitautorin Eva
Hoch tätig ist:

»Nach Angaben der Vereinten Nationen nutzen etwa 193 Millionen Menschen
pro Jahr Cannabis, das aus der Hanfpflanze gewonnen wird. Und anderem mit
diesen Konsequenzen: Neben dem kurzfristigen, berauschenden Gefühl
verringert Cannabis die Aufmerksamkeit und schränkt die Psychomotorik ein,
das Risiko für Arbeits- und Verkehrsunfälle steigt. Zudem kann bei genetischer

http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~E9AE24B612C814D078B9C8AEDED348B10~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.bzga.de
http://idw-online.de/de/news412647
https://doi.org/10.1038/s41572-021-00256-3
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Vorbelastung schon einmaliger Konsum eine Psychose auslösen, das Risiko für
psychische Störungen ist ebenfalls erhöht.

Teenager, die Cannabis konsumieren, haben häufiger Schulprobleme, brechen
ihre Ausbildung öfter ab. Einer von zehn Konsumenten entwickelt eine
Cannabiskonsumstörung. Aber nicht jeder hat das gleiche Risiko dafür. ›Neben
einer genetischen Vulnerabilität gibt es verschiedene psychische und soziale
Risikofaktoren. Ob sich aus dem Cannabiskonsum eine Abhängigkeit
entwickelt, hängt auch davon ab, wie intensiv man vor dem 16. Lebensjahr
konsumiert‹, erklärt PD Dr. Hoch. ›Besonders in der Pubertät bis hin zum
jungen Erwachsenenalter verändert Cannabis die Struktur und die Funktion des
Gehirns.«

Seit den Hippie-Zeiten in den 1970er Jahren hat sich die Droge stark verändert. In
den letzten zehn Jahren hat sich der psychoaktive Hauptwirkstoff in der
Hanfpflanze, das Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC), durch spezielle Züchtungen
fast verdoppelt. Das nicht-berauschende Cannabidiol (CBD), dem schützende
Eigenschaften zugeschrieben werden, ist oftmals nicht mehr in der Droge
vorhanden. Die Pflanze enthält nach heutigem Kenntnisstand mindestens 150
Cannabinoide, die wenigsten davon sind erforscht.«

Anmerkungen

Anmerkungen

↑1

Mark Lawrence Schrad, The Political Power of Bad Ideas. Networks, Institutions,
and the Global Prohibition Wave, Oxford 2010. Das in diesem Zusammenhang
wichtige Kapitel findet man auch unter dem Titel »The Transnational
Temperance Community« in: Marie-Laure Djelic/Sigrid Quack (Hg.),
Transnational Communities, Cambridge 2010, S. 255–281.

↑2 Adverse Health Effects of Non Medical Cannabis Use, The Lancet 374, 2009,
1383-1391.

↑3 Ich habe es nie probiert.

↑4 Ich wäre allerdings sehr vorsichtig, diese Argumentation auf die sog. Harten
Drogen zu übertragen.

↑5 John Kaplan 1971, Marihuana: The New Prohibition, New York 1971.
↑6 Zahlen im Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung 2009.
↑7 Der Artikel ist Online nur für Abonnenten zugänglich.

http://www.bmg.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Drogen-Sucht/Drogen_20und_20Sucht_20allgemein/Drogen-_20und_20Suchtbericht_202009,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Drogen-%20und%20Suchtbericht%202009.pdf
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Ähnliche Themen

Zu Legalisierung von Cannabis II: Steht die zweite Prohibition vor dem Aus?

https://www.rsozblog.de/zu-legalisierung-von-cannabis-ii-steht-die-zweite-prohibition-vor-dem-aus/

